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Risse solcher Modelle auf einer Ebene durch Linien bezeichnen will, so muss
man sich dabei die Fldchen vorstellen, welche den Kirper begrenzen, deshalb
hat das Risszeichnen den Zweck, die Fldichenvorstellung durch regelmissige Um-
stellung, Verbindung und Gestaltung der Risse solcher Flidchen auszubilden. Bei
rechteckigen und vielseitigen Kérpern sind nidmlich die begrenzenden Ebenen
durch Kanten miteinander verbunden. Die abwickelbaren Cylinder- und Kegel-
fldchen stellt man sich von Ebenen umhiillt vor, welche diese Flichen nach einem
Strahle beriihren. Die Umdrehungsfidchen stellt man sich von Cylinder- und
Kegelfidchen wmnhiillt vor, welche dieselben entweder langs eines Meridianes oder
nach einem Zonkreis beriihren.

Die Elementarmodelle von Huttenlocher in Biel zeigen uns diese Mass-
flichen in zwiefacher Anwendung. Der ebene Spiegel kann als Relief aus dem
umrahmenden Rande der Grundplatte hervortreten, oder er kann als Vertiefung,
Hohlform hinter denselben zuriicktreten. So finden wir den Cylinder, den Kegel,
die Kugel als Relief und Hohlform verwendet. Der grosse Vorzug der Hutten-
locherschen Elementarornamente besteht nun darin, dass diesselben den Ubergang
von der strengen Massfliche zu der freieren stilisirien Naturform in so gefilliger
Weise vermitteln. An diese Modelle fiir den ersten Modellir- und Zeichenunter-
richt schliessen sich die priichtigen Vorbilder der Fcole des arts industriels in
Genf an, die wir bei Gelegenheit der vorjihrigen Ausstellung im Polytechnikum
erworben haben.

‘Wenn der Unterricht im messenden Zeichnen, wie das freie Zeichnen, wie
das Modelliren und die Handarbeit, die Auffassung der Flichen itm Zusammen-
hang mit der Darstellung der Linien regelmissig iibt, dann dient er der ziel-
bewussten Verarbeitung der Vorstellungen, welche das freie Zeichnen dem
Gedéachtnis einprigt, wie die Sprachlehre der denkenden Verarbeitung der Vorstel-
lungen dient, welche die Sprechiibungen, das Lesen und Schreiben dem Gedichtnis
zufiithren. Dazu geniigt es aber nicht, zu sagen, wir zeichnen diese und jene
Korper, vielmehr miissen Lehrer und Schiiler stetsfort eingedenk bleiben, dass
an die Wahrnehmung der Linien sich die Vorstellung bestimmter Flichen kniipfe.

G

Staatliche Forderung der Gewerbeschulen im Kanton St. Gallen.

In einer sehr klar und prizis verfassten Petition wendet sich der kantonale
Gewerbeverband an die Regierung des Kantons St. Gallen mit dem Gesuch um
Aufnahme eines Kredites von 10,000 Fr. fiir das gewerbliche Fortbildungs-
schulwesen in das kantonale Budget. Vorerst wird die Notwendigkeit eines den
speziellen Berufsverhiltnissen besser Rechnung tragenden Fortbildungsunterrichts
vortrefflich begriindet. ,Die ganze Kraft des jungen Mannes, die geistige und
die physische, richtet sich naturgemiiss der neuen Lebensphase zu, der junge
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Mann ist nicht mehr, was er bis anhin war, ein ,Schiiler, sondern ein Lehr-
ling und als solcher Berufsmann. Es ist nicht mehr als recht und natiirlich,
dass ihm nun alles, was er gelernt hat und weiter lernt, unter dem Lichte der
Frage erscheint: Was hat das fiir meine berufliche Forderung fiir eine Be-
deutung?... Es wird auch nur das im Geddchtnis und im Geiste lebendig
bleiben, was durch die praktische Anwendung téglich wieder zu Ehren gezogen
wird“ etc. Es wird sodann nachgewiesen, wie sehr der Handwerker im praktischen
Erwerbsleben der Fertigkeit im Rechnen und Zeichnen, der sicheren Anweisung
zur Buchfiihrung bediirfe. Von einer gewerblichen Fortbildungsschule sei zu
verlangen, dass sie folgende Fdcher in ihren Unterrichtsplan aufnehme:
1. Deutsche Sprache, d. h. Lesen und Komponiren von Geschiftsaufsitzen,
Briefen, Schuldscheinen u. 8. w.; 2. Rechnen, d. h. Fertigkeit in Zifferrechnen,
Flachen- und Korperberechnungen; 3. Buchfiihrung; 4. Freihandzeichnen;
5. projektives Zeichnen; 6. technisches Zeichnen. Betreffend die Heranbildung
tiichtiger Lehrkrifte fir diese Ficher wird von Spezialkursen am Seminar nicht
viel erwartet, dagegen auf die Kurse am Technikum Winterthur verwiesen.
Nebst der Heranbildung von Spezialisten unter den erfahrenen Lehrern und der
Verwendung von Berufsleuten fiir Fachunterricht wird die Anstellung von Fach-
Wanderlehrern befiirwortet; aus einer Anzahl nicht zu weit auseinander ge-
legener Schulen sollte cin Kreis mit einheitlich zusammengefasstem Stundenplan
gebildet werden, der den Lehrer halbtageweise an die verschiedenen Schulen
ruft, bis die Woche ganz besetzt ist. Neben Benutzung passender Vorlagen sei
sodann auch der personlichen Ausriistung der Schiiler alle Beachtung zu schenken.

Aus dem begehrten Spezialkredit zur Forderung der gewerblichen Fort-
bildungsschulen wiren folgende Unterstiitzungen zu schopfen: Ein regelmissiger
Beitrag an die Schule selbst; ausreichende Aversalbeitriige an Lehrer fiir
Spezialstudien; Beitrige an die ersten Einrichtungskosten neuer Schulen; Bei-
trige an Lehrerkonferenzen und Ausstellung von Schiilerarbeiten; Beitrag an
ein kantonales Lebrmitteldepot. Die Nachweisung der hiefiir erforderlichen
Gesamtsumme von 10,000 Fr. bewegt sich in bescheidenen Grenzen. Es blieben
den Gemeinden noch mancherlei Lasten iibrig, doch wiirde sich auch der Bundes-
beitrag entsprechend steigern. Der Kanton St. Gallen, welcher bis anhin sehr
hintan gestanden und alles der Privattitigkeit iiberlassen habe, die nicht aus-
reiche und bei der eine bedauerliche Kraftezersplitterung nie zu vermeiden sei,
wiirde mittelst Gewidhrung des gewiinschten Kredites die Fortbildungsschulen auf
einen entsprechenden Stand bringen und im Kreise derjenigen Kantone, die der
Entwicklung des gewerblichen Fortbildungswesens Aufmerksamkeit und Unter-
stiitzung schenken, einen ihm gebiihrenden Rang einnebmen. ,Wir betreten
kein spekulatives Gebiet, und unsere Pline sind nicht nur Theoreme, sondern
das, fiir was wir die Mittel des Staates zur Hilfe aufrufen, ist wohlerkanntes
und unbestreitbares Bediirfnis, dem Rechnung zu tragen in der Aufgabe eines
fortschrittlichen Staatswesens liegt.“
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Wir wiinschen der Petition des st. galler Gewerbeverbandes, welche ver-
moge ihrer vortrefflichen Begriindung auch ausserhalb des Kantons Beachtung
verdient, besten Erfolg. W. K.

Gewerbe- und Knabenarbeitsschule Rieshach.

Der vor kurzem ausgegebene Bericht iitber das Jahr 1890/91 zeugt von
der kriftigen Entwicklung der Anstalt. Das Unterrichtsjahr umfasste 41 Wochen.
Schiilerzahl und Unterrichtsstunden haben sich wesentlich vermehrt, es wurde in
folgenden Féchern Unterricht erteilt: Freihandzeichnen, geometr. Zeichnen, Pro-
jektionszeichnen, Maschinen- und Schlosserzeichnen, Bau- und Mobelzcichnen, freies
Modelliren, Franzosisch (zwei Kurse), Deutsch, Rechnen (zwei Parallelkurse),
Buchfiihrung, Kalligraphie, Zuschneidekurse (171 Stunden). Gesamtfrequenz
im Sommer 327 (Vorjahr 244), im Winter 381 (322); absolute Schiilerzahl
im Sommer 197 (Vorjahr 153), im Winter 210 (195). Die Urteile der eid-
gendssischen und kantonalen Experten iiber die Schule lanten sehr giinstig.

w. K.

Handwerkerschule Burgdorf.

Auch diese Anstalt gedeiht. Nach dem gedruckten Bericht pro 1890/91
stieg die Schiilerzahl im Sommersemester auf 25, im Winter auf 79, eine
noch nie erreichte Zahl. Unterrichtsfiicher: Im Sommer Freihandzeichnen,

geometrisches und gewerblich-technisches Zeichnen ; im Winter ausserdem Rechnen,
Physik, Deutsch, Vaterlandskunde, Buchhaltung. W XK

Forderung des gewerblichen Forthildungsschulwesens
im Kanton Thurgau.

Dass man auch bei uns im Thurgau der gewerblichen Fortbildung alle Auf-
merksamkeit schenkt und dass die Ausstellung der Gewerbeschulen in Ziirich vom
September vorigen Jahres auch hier anregend und wegleitend gewirkt hat, mag
die Tatsache beweisen, dass die thurgauische kantonale Sekundarlehrer-
konferenz an beiden obligatorischen Sitzungen dieses Jahres den ,Ausbau der
gewerblichen Fortbildungsschule“ behandelte. :

Nach einem eingehenden Referate, das Herr Sekundarschulinspektor Pfr.
Christinger in Altnau in der Friihlingskonferenz vorgetragen, wurde mit Einmut
beschlossen, es sei die Methodisirung der gewerblichen Fortbildungsschule einer
dreigliedrigen Kommission zu iibertragen, die einen Lehrplan auszuarbeiten habe
der den Forderungen unserer obligatorischen Fortbildungsschule geniigen kinne



	Staatliche Förderung der Gewerbeschulen im Kanton St. Gallen

